
VERÖFFENTLICHUNGSEXEMPLAR 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(Veröffentlichungsfrist vom 17.02.2025 bis zum 18.03.2025) 

im Internet veröffentlicht vom 17.02.2025 bis ................. 

öffentlich ausgelegen vom 18.03.2025 bis .................... 

Amt Warnow-West, den Stempel Unterschrift 

ELMENHORST-LICHTENHAGEN 
Gemeinde des Amtes Warnow-West 

Landkreis Rostock / Land Mecklenburg-Vorpommern  

BEBAUUNGSPLAN NR. 23 
Sondergebiet Wohnmobilplatz in Elmenhorst 

Unterlagen zur Veröffentlichung im Internet 

 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB werden zum o.g. Vorhaben bereits vorliegende, umweltbezogene 

Stellungnahmen zum Vorentwurf (Arbeitsstand Februar 2023) sowohl im Internet veröffentlicht als 

auch öffentlich ausgelegt. 

lfd. 
Nr. 

Behörde/ 
Träger öffentlicher Belange/Umweltverbände 

Stellungnahme 
vom 

1 Amt für Raumordnung und Landesplanung 20.10.2023 

2 Landkreis Rostock, Amt für Kreisentwicklung 11.12.2023 

3 Landkreis Rostock, Untere Bodenschutzbehörde 09.11.2023 

4 Landkreis Rostock, Untere Naturschutzbehörde 16.11.2023 

5 Landkreis Rostock, Untere Immissionsschutzbehörde 23.11.2023 

6 Landkreis Rostock, Untere Wasserbehörde 15.11.2023 

7 Landkreis Rostock, Untere Denkmalschutzbehörde 26.11.2023 

8 WWAV/Nordwasser GmbH 07.11.2023 

9 WBV 
Wasser- und Bodenverband Untere Warnow-Küste 27.10.2023 

10 
StALU MM 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 21.11.2023 

 



E-Rechnung:  
Leitweg ID: 13-L82210001000-21 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
REGION ROSTOCK 
 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock,            
 Doberaner Straße 114, 18057 Rostock 

            

 
Nur per E-Mail 
 

Amt Warnow West 
Bauverwaltung 
für die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen 
J.Haufschild@warnow-west.de 
 
                                                                          

 
 
Bearbeiter: 
Herr Butschkau 
    
Tel.   0385-588 89 450 
 
E-Mail: 
poststelle@afrlrr.mv-
regierung.de 

 
 
Ihr Zeichen Ihr/e Schreiben/E-Mail vom Unser Zeichen Durchwahl Datum  

18.10.2023 110-506.61-030/B 23 -463 23.11.2023 
 
Beteiligung der Landesplanung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 
hier: Landesplanerische Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans 

Nr. 23 „Sondergebiet Wohnmobilplatz in Elmenhorst“ der Gemeinde 
Elmenhorst/Lichtenhagen, Landkreis Rostock 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
auf Grundlage der mir vorgelegten Unterlagen: 

- Satzung über den B-Plan mit Planzeichnung im Maßstab 1 : 1.000 und Textteil 
(Vorentwurf, Stand: März 2023) 

- Begründung zum B-Plan (Vorentwurf, Stand: März 2023) 
ergeht nachfolgende landesplanerische Stellungnahme zum o. g. B-Planvorentwurf: 

1. Planungsinhalt 

Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen für die Sicherung des Baurechts 
des im Norden der Ortslage Elmenhorst bereits vorhandenen, befristet genehmigten 
Wohnmobilplatzes und eines Ferienhauses auf dem Flurstück 184, für das ebenfalls 
eine befristete Genehmigung vorliegt, durch Festsetzung von Sondergebieten, die 
der Erholung dienen, nach § 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Wohnmobil-
platz“ (SOWP) bzw. „Ferienhaus“ (SOFH). 
Der Plangeltungsbereich umfasst ca. 0,68 ha, davon ca. 0,56 ha SO, und bietet Platz 
für bis zu 40 Wohnmobile. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
in seiner 1. Änderung ist er bereits als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„Wohnmobilplatz und Ferienhäuser“ dargestellt, womit dem Entwicklungsgebot des 
§ 8 Abs. 2 BauGB entsprochen wird. 
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2. Beurteilungsgrundlagen 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 23 „Sondergebiet Wohnmobilplatz in Elmen-
horst“ der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen wird raumordnerisch unter Zugrunde-
legung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP-
LVO M-V vom 27. Mai 2016) und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mitt-
leres Mecklenburg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V vom 22. August 2011) beurteilt. 

3. Ergebnis der Prüfung 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 23 „Sondergebiet Wohnmobilplatz in Elmen-
horst“ der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen ist nach Abwägung aller landes- und 
regionalplanerischen Belange mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 
Zur Begründung verweise ich auf die landesplanerische Stellungnahme vom 
14.03.2023 zur Planungsanzeige, die diesbezüglich weiterhin Gültigkeit behält. 
Der Bebauungsplan Nr. 23 ist im Amt unter der ROK-Nr. 2_020/23 erfasst. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
g e z .  M i c h a e l  F e n g l e r    nachrichtlich per E-Mail: 
Amtsleiter       

Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
bauleitplanung@lkros.de 
 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Die Oberbürgermeisterin 
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft 
stadtplanung@rostock.de 
 

 



Landkreis Rostock 25. Oktober 2023
Amt für Kreisentwicklung 030-030n-BP02300-E230301
Sachgebiet Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Rostock
Brandschutzdienststelle
Amt für Kreisentwicklung — Frau Ehrlich
Bauamt
Amt für Straßenbau und —verkehr
Umweltamt — alle SG

im Hause

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Plan- /Satzungsentwurf: B -Plan Nr. 23 Sondergebiet VVohnmobilstellplatz

Bemerkung: Entwurf: 01. März 2023

Stadt/Gemeinde: Elmenhorst/Lichtenhagen

Zum o. g. Entwurf der Stadt/Gemeinde wird hiermit innerhalb der angegebenen Frist
um Stellungnahme für die planende Gemeinde gebeten. Sollte Ihre Äußerung nicht
bis zum Termin vorliegen, können Ihre Bedenken und Anregungen zum vorliegen-
den Entwurf des Planes oder der Satzung nicht berücksichtigt werden.

Frist: 16. November 2023

Anlagen
Die Unterlagen zum Planentwurf liegen auf Laufwerk J: Satzungsobjekte ab 2020
im Ordner mit dem o.g. Aktenzeichen.

Ggf. Rücklauf an das Amt für Kreisentwicklung/Sachgebiet Regional- und
Bauleitplanung per Mail an bauleitplanung@Ikros.de:

keine Anregungen

D Anregungen (siehe beigefügte Stellungnahme)

Datum:
2C( A4. Z3 Amt, Unterschrift:

(37-fü



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.:
Vorhaben:

Vorhabensträger:

Güstrow, 09.11.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-400

030-030n-BP02300-E230301
B -Plan Nr. 23 Sondergebiet Wohnmobilstellplatz
Vorentwurf
Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange unsere Stellungnahme für den Planungsträger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von Altlasten
auf den angegebenen Grundstücken geprüft.

Die Gemeinde plant die Festsetzung eines Wohnmobilstellplatzes auf einer bereits zu diesem Zweck
genutzten Fläche. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht gibt es zum Planentwurf grundsätzlich keine Einwände. Die
Beibehaltung der unversiegelten Oberfläche wird empfohlen.

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt.

Dem genannten Untersuchungsrahmen für das Schutzgut Boden im Umweltbericht wird zugestimmt.

Hinweise:
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle,
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer
einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt
werden.

Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschut-
und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten.

gez. Hadler



Landkreis Rostock

Umweltamt

Untere Naturschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung

SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 030-030n-BP02300-E230301

Vorhaben: B -Plan Nr. 23 Sondergebiet Wohnmobilstellplatz

Vorhabensträger: Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen

Güstrow, 16.11.2023.

Unser Az: 66.0-51.10.40-176-400

Aus Sicht der Untere Naturschutzbehörde wird zum o.g. B -Plan -Vorentwurf wie folgt vorgetragen:

1. Umweltbericht — Bäume

Ich bitte im Umweltbericht, den Einzelbaumbestand bzw. der wegebegleitende Baumbestand in Baumart und

Stammumfang aufzunehmen. Diese Aufnahme soll auch die Bäume wiedergeben, die im Wurzel- oder/und

Kronentraufbereich den Plangeltungsbereich überschreiten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bäume hinsichtlich ihres Kronentraufbereiches eingemessen

werden müssen, soweit sich aus der geplanten Nutzung eine Beeinträchtigung gesetzlich geschützten

Baumbestände gemäß § 18 NatSchAG M -V oder § 19 NatSchAG M -V ergeben.

2. Landschaftsschutzgebiet Kühlung

Eine Herausnahme von Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet wird perspektivisch nur für die Flurstücke

183 und 184 in Betracht gezogen.

Das Flurstück 185 sowie die Verbindung zwischen dem Sondergebiet Wohnmobilplatz und der privaten

Verkehrsfläche wird nur im vorhandenen Zustand bzw. als fußläufige Verbindung im LSG zugelassen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Duwe



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Imnnissionsschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 030-030n-BP02300-E230301
Vorhaben: B -Plan Nr. 23 Sondergebiet Wohnmobilstellplatz
Vorhabensträger: Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen

Güstrow, 23.11.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-400

Die Untere lmmissionsschutzbehörde stimmt dem vorgesehenen Untersuchungsrahmen der Gemeinde für die
schalltechnisch relevanten Sachverhalte des Verkehrs-, Anlagen- und Baulärm durch das Planvorhaben zu.
Eine Betrachtung der auf das Plangebiet potentiell einwirkenden Lärm- und Geruchsimmissionen ausgehend
von dem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb ist aufgrund der geringen Aufenthaltsdauer der Nutzer des
Wohnmobilstellplatzes nicht zwingend erforderlich.
Zwar sind für das Gebiet die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete anzustreben, da allerdings nur eine zeitlich
begrenzte Nutzung erfolgt, sind auch höhere Werte zumutbar.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Natermann



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Wasserbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 030-030n-BP02300-E230301
Vorhaben: B -Plan Nr. 23 Sondergebiet Wohnmobilstellplatz
Vorhabensträger: Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen

Güstrow, 15.11.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-400

Aus Sicht der Untere Wasserbehörde bestehen keine Bedenken gegen den o.g. B -Plan -Entwurf.

Für die wasserwirtschaftliche Erschließung greift das Satzungsrecht des Warnow- Wasser- und
Abwasserverbandes (VWVAV).
Eine Fäkalannahmestelle für die Übernahme der anfallenden Abwässer aus den Wohnmobilen ist bereits
vorhanden.
Bei der Errichtung eines Sanitärtraktes ist der VVVVAV zu kntaktieren.

gez. Ilona Schullig
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Untere Denkmalschutzbehörde
- des Landkreises Rostock -

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Az.: 06121-23-63304

Auskunft erteilt: Herr du Mont

26.10.2023

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer Sicht gem. §§ 1 (3) und 7 (6) DSchG M-V

Vorhaben:

Bauort:

Lage:

B -Plan Nr. 23 SO Wohnmobilstellplatz Elmenhorst/Lichtenhagen
Hier: Denkmalschutz

Gemarkung Elnnenhorst, Flur 1, Flurstücke 168, 58

Baudenkmalpflegerische Belange werden von dem Vorhaben nicht berührt.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet des o. g. Vorhabens keine Bodendenkmale bekannt. Bei
Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden.

Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt
werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M -V (DSchG M -V) die zuständige untere
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5
Werktage nach Zugang der Anzeige.

Für weitere Auskünfte zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen stehen jederzeit die untere
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow (Herr du Mont; Tel.: 03843
755-63301; E-Mail: patrick.dumont@Ikros.de) und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M -V
(Domhof 4/5, 19055 Schwerin, Tel.: 0385/ 58879-111) zur Verfügung.

du Mont
SB Denkmalpflege









Staatliches Amt

für Landwirtschaft und Umwelt

Mittleres Mecklenburg

StALU Mittleres Mecklenburg
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock

Amt Wamow-West

Der Amtsvorsteher

Schulweg 1a
18198 Kritzmow EINGEGANoci.

2 3. NOV. 2023

Amt VVarnovv-vvest

beart^ltet von: Susann Puls
Telefon: 0385 588-67122

E-Mail: Susann.Puls@stalumm.mv-regjerung.de

Geschäftszeichen: StALU MM - 12c-123/23

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Rostock,Zt.11.2023

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 Sondergebiet "Wohnmobilstellplatz'
der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen

Ihr Schreiben vom 18.10.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den eingereichten Untertagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange
zu oben genanntem Vorhaben folgende Stellungnahme ab;

Landwirtschaft

Zu dem Vorhaben bestehen seitens der Landwirtschaft grundsätzlich keine Bedenken.

Hinsichtlich des Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung werden keine besonde
ren Anforderungen gestellt.

Um Beachtung folgender Hinweise hinsichtlich der betroffenen und angrenzenden landwirtschaft
lichen Flächen wird jedoch gebeten;

•  Der Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist auf den
absolut notwendigen Umfang zu beschränken. Auf den zeitweilig in Anspruch genomme
nen Flächen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der Baumaßnahmen
vollständig wiederherzustellen.

•  Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher
Technik und die Funktionstüchtigkeit vorhandener Dränagesysteme sind sicherzustellen.

•  Von den Planungen betroffene Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen und
über zu erwartende Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer Eigen
tums- oder Pachtflächen zu informieren, damit vor Realisierung der Maßnahme ggf. erfor
derliche Ausgleichs- und Entschädigungsregelungen getroffen werden können.

Allaememe Datenschutzinformation.

Der Kor^takt mit dem StALU MM ist mit der Speictterur^g und VerartMitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:
Art. 6 (1>e DSGVO i V.m. §4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv de/Datenschutz

Post- und Hausanschrift sowie
Sitz der Amtsleiterin;

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt

Mittleres Mecklenburg
An der Jägerbäk 3. 18069 Rostock

Besucheranschrift

Dienstgebäude Bützow:
Schloßplatz 6. 18246 Bützow

Telefon: 0385/588-670
Telefax: 0385/588-67799 (Rostock)

0385/588-67899 (Bützow)
E-Mail: poststelle@stalumm.mv-regierung.de
Internet: www.stalu-mv.de/mm



Wasserwirtschaft

Das Vorhaben betrifft direkt kein nach WRRL berichtspflichtiges Oberfiächengewässer. Indirekt
ist über einen Zulauf der Schmarler Bach durch die Regenentwässerung des Geländes betroffen.
Die Abwasserentsorgung wird nicht weiter ausgeführt. Der Wohnmobilplatz und das Ferienhaus
liegen im Grundwasserkörper WP_KW_6_16. Zu den Belangen der WRRL werden keine Ausfüh
rungen gemacht. Diese sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.

Im Planungsgebiet befinden sich keine Grund- oder Oberflächenwassermessstellen, die vom
StALU MM betrieben oder beobachtet werden. Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Boh
rungen niedergebracht werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V - Ge
ologischer Dienst - meldepflichtig. [(§ 8, § 9, §10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom
19.06.2020 i.d.F. des BGBL. 1, S.1387)]. Auf diese Meldepflicht ist hinzuweisen.

Immissionsschutz

Hinsichtlich des vorbezeichneten Vorhabens möchte ich auf folgende nach dem BImSchG ge
nehmigungsbedürftige Anlage in einem Umkreis von ca. einem Kilometer (und bei Windenergie
anlagen zwei Kilometer) zum Vorhaben hinweisen:

Betreiber Entfernung
zum

Vorhaben

Lage Typ

Windpark Daskow
GmbH & Co. Windener

gieanlage Elmenhorst
KG

(ID: 824)

800 m

nordwestlich

Gemarkung: Elmenhorst
Flur: 1

Flurstücke: 53

5x Windenergieanla
gen mit Gesamthöhe
52,5 m.

Ostsee-Wind-Diedrichs-

hagen Beteiligungs-un-
ternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)

(ID: 677)

ab 1 350 m

nordöstlich

Gemarkung: Diedrichs
hagen
Flur: 2

Flurstücke: 254, 255

2x Windenergieanla
gen mit Gesamthöhe
70,0 m.

Hinsichtlich dieser Anlagen ist zu berücksichtigen, dass bei einem bestimmungsgemäßen Anla
genbetrieb Schall innerhalb der zulässigen Grenzwerte emittiert werden können.

Seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bestehen
zum Vorhaben keine weiteren immissionsschutz- bzw. abfallrechtlichen Bedenken.
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Weitere vom StALU MM zu vertretende Belange sind nicht betroffen.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ulke Krüger-Piehl
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